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1. Bebauungsplan 77 „ Westlich
der Oskar-Mayer-Straße zwi-
schen Zeitblomweg und Weg zu
den Kellern“ - 2. Änderung, Stadt
Nördlingen - Bekanntmachung
über den Aufstellungsbeschluss
nach § 2 Abs. 1 BauGB

In seiner Sitzung am 15.02.2023
hat der Bau-, Verwaltungs- und
Umweltausschuss des Stadtrates
der Stadt Nördlingen die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes 77 „
Westlich der Oskar-Mayer-Straße
zwischen Zeitblomweg und Weg
zu den Kellern“ - 2. Änderung, ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Der Geltungsbereich der Bebau-
ungsplanänderung umfasst eine
Gesamtfläche von ca. 7,5 ha. Der
Umgriff ist in dem beigefügten
Plan hinreichend bestimmt. Eine
geringfügige Anpassung des Gel-
tungsbereiches vor der öffentli-
chen Auslegung ist nicht auszu-
schließen.

Der Baulinienplan 77 „Westlich
der Oskar-Mayer-Straße zwischen
Zeitblomweg und Weg zu den Kel-
lern“ wurde im Jahre 1953 rechts-
verbindlich bekannt gemacht. Der
Charakter des Quartieres zeichnet
sich durch die historische Sied-
lungsentwicklung mit großmaß-
stäblichen Gründerzeitvillen ent-
lang der Oskar-Mayer-Straße und
den dahinterliegenden, kleinteili-
geren Bebauungen der Nach-
kriegszeit mit grünen Innenberei-
chen (sog. offene Block-Rand-Be-
bauung) aus. Es ist das städtebau-
liche Ziel diesen Charakter zu er-
halten und sichern.

Da die Regelungsinhalte des
Baulinienplanes äußerst gering
sind, fällt es zunehmend schwerer,
Anfragen im Rahmen der Baubera-
tung aus städtebaulicher Sicht den
Zielen entsprechend zu optimie-
ren. Nicht zuletzt auch deshalb, da
der anwendbare § 34 BauGB (Ein-
fügen im sogenannten Innenbe-
reich) den Hauherren einen un-
gleich weiteren Spielraum zugeste-
hen würde, als im Geltungsbereich
eines Bebauungsplanes.

Aus diesen Gründen hat der
Bau-, Verwaltungs- und Umwelt-
ausschuss des Stadtrates der Stadt
Nördlingen in seiner Sitzung vom
15.02.2023 den Beschluss zur Än-
derung über den Baulinienplan 77
„Westlich der Oskar-Mayer-Straße
zwischen Zeitblomweg und Weg
zu den Kellern“ gefasst. Der Bauli-
nienplan aus den 1950er-Jahren
soll somit zu einem bestandsorien-
tierten zeitgemäßen Bebauungs-
plan überführt werden. Die Rege-
lungsinhalte des geänderten Be-
bauungsplanes sollen unter ande-
rem Festsetzungen zum Maß der
baulichen Nutzung, zu einer ver-
träglichen Dichte, zur Grünord-
nung, der baulichen Gestaltung
der Gebäude und der Höhenent-
wicklung enthalten.

Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes 77 „ Westlich der Os-
kar-Mayer-Straße zwischen Zeit-
blomweg und Weg zu den Kellern“
- 2. Änderung ist im rechtswirksa-

men Flächennutzungsplan mit in-
tegriertem Landschaftsplan als
Wohnbaufläche und Grünfläche
dargestellt. Eine Anpassung des
Flächennutzungsplanes ist daher
nicht nötig.

Der Bebauungsplan wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 a
BauGB „Bebauungsplan der In-
nenentwicklung“ geändert (§ 13 a
Abs. 4 BauGB). Durch das Bebau-
ungsplanverfahren nach § 13 a
BauGB kann von der frühzeitigen
Unterrichtung und Erörterung der
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1
und § 4 Abs. 1 BauGB, der Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB
und von dem Umweltbericht ge-
mäß § 2 a BauGB abgesehen wer-
den. Die Belange des Artenschut-
zes bleiben davon unberührt und
werden im nachfolgenden Bebau-
ungsplanverfahren ermittelt und
bewertet.

Im Zuge der anstehenden Be-
bauungsplanänderung wird nun
ein Entwurf, samt der dazugehöri-
gen Festsetzungen und textlicher
Begründung erstellt. Der entspre-
chende Billigungs- und Ausle-
gungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2
und § 4 Abs. 2 BauGB wird dann zu
gegebener Zeit erneut im Bau-,
Verwaltungs- und Umweltaus-
schuss des Stadtrats der Stadt
Nördlingen gefasst und über eine
Amtsblattveröffentlichung be-
kannt gegeben.

Nördlingen, den 15.02.2023
STADT NÖRDLINGEN
David Wittner
Oberbürgermeister

2. Bekanntmachung über das
Widerspruchsrecht von Wahlbe-
rechtigten hinsichtlich der Wei-
tergabe ihrer Daten

Die Meldebehörde der Großen
Kreisstadt Nördlingen weist durch
öffentliche Bekanntmachung auf
das Widerspruchsrecht der Ein-
wohner gem. § 50 Abs. 5 Bundes-
meldegesetz (BMG) zu Melderegis-
terauskünften in besonderen Fäl-
len gem. § 50 Abs. 1 bis 3 BMG hin.

Auszug § 50 BMG
(1) Die Meldebehörde darf Par-

teien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen im
Zusammenhang mit Wahlen und
Abstimmungen auf staatlicher
und kommunaler Ebene in den
sechs der Wahl oder Abstimmung
vorangehenden Monaten Aus-
kunft aus dem Melderegister über
die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG be-
zeichneten Daten von Gruppen
von Wahlberechtigten erteilen, so-
weit für deren Zusammensetzung
das Lebensalter bestimmend ist.
Die Geburtsdaten der Wahlberech-
tigten dürfen dabei nicht mitge-
teilt werden. Die Person oder Stel-
le, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Wer-
bung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spä-
testens einen Monat nach der Wahl
oder Abstimmung zu löschen oder
zu vernichten.

Die Betroffenen haben das
Recht, der Weitergabe dieser Daten
durch die Einrichtung einer Über-
mittlungssperre zu widerspre-
chen. Wer bereits früher einer ent-
sprechenden Übermittlung wider-

sprochen hat, braucht nicht erneut
zu widersprechen; die Übermitt-
lungssperre bleibt bis zu einem
schriftlichen Widerruf gespei-
chert. Wahlberechtigte, die ab so-
fort von diesem Recht Gebrauch
machen möchten, können sich
dazu mit uns schriftlich oder auch
persönlich wie folgt in Verbindung
setzen:

Stadt Nördlingen, Ordnungs-
amt/Bürgerbüro, Eisengasse 6,
Erdgeschoss, Fax: 09081/84-362

Öffnungszeiten: Montag 07.30 -
16.00 Uhr, Dienstag 08.00 - 12.30
Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr, Mitt-
woch 08.00 - 12.00 Uhr, Donners-
tag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00
Uhr - 18.00 Uhr, Freitag

08.00 - 13.00 Uhr
Nördlingen, 01.02.2023
STADT NÖRDLINGEN
David Wittner
Oberbürgermeister

3. Aufforderung zur Benen-
nung von Personen für die Vor-
schlagsliste für Schöffinnen und
Schöffen

In diesem Jahr findet für die Ge-
schäftsjahre 2024 - 2028 wieder
die Wahl der Schöffen und der Ju-
gendschöffen statt. Zurzeit werden
daher in allen Landkreisen Vor-
schlagslisten erarbeitet, aus denen
dann durch einen beim jeweils zu-
ständigen Amtsgericht gebildeten
Wahlausschuss eine Auswahl er-
folgen wird. Schöffen sind ehren-
amtliche Richter am Amtsgericht
und bei Strafkammern des Land-
gerichts und stehen grundsätzlich
gleichberechtigt neben den Be-
rufsrichtern. Das verantwortungs-
volle Amt eines Schöffen oder ei-
nes Jugendschöffen verlangt in ei-
nem hohen Maße Unparteilichkeit,
Selbstständigkeit und Reife des
Urteils, aber auch geistige Beweg-
lichkeit und - wegen des anstren-
genden Sitzungsdienstes - körper-
liche Eignung. Es kann nur von
Bürgerinnen und Bürgern mit der
deutschen Staatsangehörigkeit
ausgeübt werden. Sie haben nun
die Möglichkeit, sich selbst für das
Amt des Schöffen oder des Jugend-
schöffen zu bewerben oder andere
geeignete Personen vorzuschla-
gen.

Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Nördlingen (einschließlich
Stadtteile), die interessiert sind in
die Vorschlagsliste aufgenommen
zu werden, können sich bis zum 17.
März 2023 bei der Stadt Nördlin-
gen, Ordnungswesen, Eisengasse
6, 86720 Nördlingen, schriftlich
bewerben. Für die Bewerbung als
Jugendschöffe sind zusätzlich Hin-
weise auf erzieherische Befähi-
gung erforderlich.

Bitte richten Sie Ihre Bewer-
bung mittels amtlichen Formular
vollständig ausgefüllt an die Stadt
Nördlingen, Ordnungswesen, Ei-
sengasse 6, 86720 Nördlingen, per
E-Mail an ordnungswesen@noerd-
lingen.de oder geben Sie diese per-
sönlich im Sachgebiet Ordnungs-
wesen, Eisengasse 6 ab. Das For-
mular kann unter www.justiz.bay-
ern.de/service/schoeffen/ (Bewer-
bungsformular Schöffen) abgeru-
fen werden. Alternativ erhalten Sie
das Bewerbungsformular im Sach-

gebiet Ordnungswesen, Eisengas-
se 6, während den allgemeinen
Öffnungszeiten. Die entsprechen-
den rechtlichen Bestimmungen
finden Sie nachfolgend auszugs-
weise.

Auszug aus der Schöffenbe-
kanntmachung vom 30. Novem-
ber 2022 (BayMBl. 2022 Nr. 672)

II. Abschnitt
Amt der Schöffen
2. Ehrenamt; Verpflichtung zur

Übernahme
2.1 Das Amt eines Schöffen ist

ein Ehrenamt. Es kann nur von
Deutschen versehen werden.

2.2 Nach der Bayerischen Ver-
fassung sind alle Bewohner Bay-
erns zur Übernahme von Ehren-
ämtern verpflichtet.

3. Unfähigkeit zum Schöffen-
amt

Unfähig zu dem Amt eines
Schöffen sind:

3.1 Personen, die infolge Rich-
terspruchs die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzen oder wegen einer vorsätz-
lichen Tat zu einer Freiheitsstrafe
von mehr als sechs Monaten verur-
teilt sind;

3.2 Personen, gegen die ein Er-
mittlungsverfahren wegen einer
Tat schwebt, die den Verlust der
Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter zur Folge haben kann.

4. Nicht zum Schöffenamt zu
berufende Personen

Zu dem Amt eines Schöffen sol-
len nicht berufen werden:

4.1 Personen, die bei Beginn der
Amtsperiode das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben wür-
den;

4.2 Personen, die das 70. Le-
bensjahr vollendet haben oder es
bis zum Beginn der Amtsperiode
vollenden würden;

4.3 Personen, die zur Zeit der
Aufstellung der Vorschlagsliste
nicht in der Gemeinde wohnen;

4.4 Personen, die aus gesund-
heitlichen Gründen zu dem Amt
nicht geeignet sind;

4.5 Personen, die mangels aus-
reichender Beherrschung der deut-
schen Sprache für das Amt nicht
geeignet sind;

4.6 Personen, die in Vermögens-
verfall geraten sind.

5. Weitere nicht zu berufende
Personen

Zu dem Amt eines Schöffen sol-
len ferner nicht berufen werden:

5.1 der Bundespräsident;
5.2 die Mitglieder der Bundesre-

gierung oder einer Landesregie-
rung;

5.3 Beamte, die jederzeit einst-
weilig in den Warte- oder Ruhe-
stand versetzt werden können;

5.4 Richter und Beamte der
Staatsanwaltschaft, Notare und
Rechtsanwälte;

5.5 gerichtliche Vollstreckungs-
beamte, Polizeivollzugsbeamte,
Bedienstete des Strafvollzugs so-
wie hauptamtliche Bewährungs-
und Gerichtshelfer; hierzu gehören
alle Personen, die zu Ermittlungs-
personen der Staatsanwaltschaf-
ten im Sinne von § 152 Abs. 2 Satz 1
und 3 GVG bestellt sind (Ermitt-
lungspersonen-Verordnung
Staatsanwaltschaft (StAErmPV));

5.6 Religionsdiener und Mitglie-

der solcher religiösen Vereinigun-
gen, die satzungsgemäß zum ge-
meinsamen Leben verpflichtet
sind;

5.7 Personen, die gemäß § 44a
Abs. 1 des Deutschen Richtergeset-
zes nicht zum Schöffenamt beru-
fen werden sollen, nämlich Perso-
nen, die

- gegen die Grundsätze der
Menschlichkeit oder der Rechts-
staatlichkeit verstoßen haben oder

- wegen einer Tätigkeit als
hauptamtliche oder inoffizielle
Mitarbeiter des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik
im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-
Unterlagen-Gesetzes oder als die-
sen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5
StUG gleichgestellte Personen für
das Ehrenrichteramt nicht geeig-
net sind.

6. Ablehnung des Schöffenam-
tes

Die Berufung zum Amt des
Schöffen dürfen ablehnen:

6.1 Mitglieder des Bundestages,
des Bundesrates, des Europäischen
Parlaments oder eines Landtages;

6.2 Personen, die
a) in zwei aufeinanderfolgenden

Amtsperioden als ehrenamtliche
Richter in der Strafrechtspflege tä-
tig gewesen sind, sofern die letzte
Amtsperiode zum Zeitpunkt der
Aufstellung der Vorschlagsliste
noch andauert,

b) in der vorhergehenden Amts-
periode die Verpflichtung eines eh-
renamtlichen Richters in der Straf-
rechtspflege an mindestens 40 Ta-
gen erfüllt haben oder

c) bereits als ehrenamtliche
Richter tätig sind;

6.3 Ärzte, Zahnärzte, Kranken-
schwestern, Kinderkranken-
schwestern, Krankenpfleger und
Hebammen;

6.4 Apothekenleiter, die keinen
weiteren Apotheker beschäftigen;

6.5 Personen, die glaubhaft ma-
chen, dass ihnen die unmittelbare
persönliche Fürsorge für ihre Fa-
milie die Ausübung des Amtes in
besonderem Maße erschwert;

6.6 Personen, die das 65. Le-
bensjahr vollendet haben oder es
bis zum Ende der Amtsperiode
vollendet haben würden;

6.7 Personen, die glaubhaft ma-
chen, dass die Ausübung des Am-
tes für sie oder einen Dritten we-
gen Gefährdung oder erheblicher
Beeinträchtigung einer ausrei-
chenden wirtschaftlichen Lebens-
grundlage eine besondere Härte
bedeutet.

Nördlingen, 10.02.2023
STADT NÖRDLINGEN
David Wittner
Oberbürgermeister

4. Frühlingskonzert des Voror-
chesters der Knaben- und Stadt-
kapelle und der Bläserklassen

Am Sonntag, 19. März 2023, la-
den die Musikerinnen u. Musiker
des Vororchesters der Knaben- u.
Stadtkapelle unter Leitung von
Oliver Körner u. der Bläserklassen
der Grundschule Mitte unter Lei-
tung von Annika Körner zu einem
Frühjahrskonzert um 11:00 Uhr in
den Stadtsaal „Klösterle“ ein.

Der Eintritt ist frei.

Amts- und
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der Großen Kreisstadt
Nördlingen
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